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BEHINDERTENPASS, 
PARKAUSWEIS UND 
AUTOBAHNVIGNETTE
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 ■ Fahrpreisermäßigungen bei der ÖBB (ab 
einen Grad der Behinderung von 70 %), 
verschiedenen Verkehrsbetrieben und im 
Verkehrsbund
 ■ Inanspruchnahme des pauschalierten 
Steuerfreibetrages für Behinderungen ab 
25 Prozent, falls kein Pflegegeld bezogen 
wird

Hinweise:
 ■ Für weitere Steuerbegünstigungen er-
kundigen Sie sich bitte bei dem für Sie 
zuständigen Finanzamt oder unter  
www.bmf.gv.at
 ■ Der Behindertenpass ersetzt nicht den 
Bescheid betreffend der Zugehörigkeit 
zum Personenkreis der begünstigten 
 Behinderten nach dem Behindertenein-
stellungsgesetz, mit dem z. B. ein erhöhter 
Kündigungsschutz verbunden ist.

Seit 1.1.2014 erfolgt auch die Ausstellung 
der Ausweise gem. § 29b Straßenverkehrs-
ordnung (Parkausweis) gemeinsam mit dem 
Behindertenpass durch die Landesstellen 
des Sozialministeriumservice. Die Ausstel-
lung ist gebührenfrei.

Parkausweis Parkausweis

Enthält der Behindertenpass die Zusatz-
eintragung „Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel“ kann auch der 
Parkausweis ausgestellt werden.

Erforderliche Unterlagen
 ■ Antragsformular „Parkausweis“
 ■ ein farbiges EU-Passbild nach den 
 geltenden ICAO Vorschriften

Der Antrag ist von der mobilitätseinge-
schränkten Person zu stellen. 

Parkausweise, die vor dem 1.1.2001 ausge-
stellt wurden, haben mit 31.12.2015 ihre Gül-
tigkeit verloren und müssen beim Sozialminis-
teriumservice neu beantragt werden.

Hinweis: Mit dem Behindertenpass ist keine 
laufende finanzielle Leistung wie z. B. eine 
Pension verbunden. Derartige Geldleistun-
gen sind bei den Sozialversicherungsträgern 
zu beantragen.
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Der Behindertenpass ist ein amtlicher Licht-
bildausweis für Personen mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 Prozent, die 
in Österreich leben (Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt).

Er enthält die persönlichen Daten und den 
Grad der Behinderung.

Seit Herbst 2016 wird der Behindertenpass im 
Scheckkartenformat ausgestellt.

Liegt der Grad der Behinderung unter 50 Pro-
zent, wird ein abweisender Bescheid erlassen. 
Dieser dient als Nachweis beim Finanzamt.

Den Antrag auf Ausstellung eines Behinder-
tenpasses erhalten Sie bei den Landesstel-
len des Sozialministeriumservice oder auf 
 www. sozialministeriumservice.at

Dem Antrag beizulegen sind

 ■ ein farbiges EU-Passbild nach den gelten-
den ICAO Vorschriften,
 ■ aktuelle medizinische Unterlagen z. B. Be-
funde in Kopie,
 ■ Meldezettel in Kopie.

Der Antrag und die Ausstellung des Behinder-
tenpasses sind kostenlos. Auf Antrag sind auch 
Zusatzeintragungen im Behindertenpass (bei 
Vorliegen der Voraussetzungen) möglich.

Der Inhaber/die Inhaberin des  Passes

ist überwiegend auf den Gebrauch 
eines Rollstuhles angewiesen

ist schwer hörbehindert

ist hochgradig sehbehindert

ist blind

ist gehörlos

ist taubblind

benötigt einen Assistenzhund 
(Blindenführ-, Service- oder Signal-
hund)

Mit der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit 
der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“ 
oder „Blindheit“ können beantragt werden:

 ■ ein Pauschalbetrag für den eigenen PKW 
beim Finanzamt
 ■ die Befreiung von der motorbezogenen Ver-
sicherungssteuer (früher „KFZ-Steuer“) bei 
der Haftpflichtversicherung, wenn das KFZ 
auf die behinderte Person zugelassen ist
 ■ Gehbehinderte Personen mit einem Grad 
der Behinderung von mindestens 50 % 
ohne eigenes KFZ können die nachgewie-
senen Aufwendungen für Taxifahrten bis zu 
einem monatlichen Höchstbetrag steuer-
lich abschreiben
 ■ Gratis-Autobahnvignette, wenn das KFZ 
auf die behinderte Person zugelassen ist.

Weitere Vorteile
 ■ Ermäßigungen und Sondertarife bei Frei-
zeit- und Kultureinrichtungen (z.B. Konzer-
ten. Museen, Bäder, Seilbahnen) - Vor dem 
Kartenerwerb immer wegen Preisermä-
ßigungen für Menschen mit Behinderung 
anfragen!
 ■ ermäßigter Mitgliedsbeitrag bei Autofah-
rerclubs (nach deren Richtlinien)

Behindertenpass Zusatzeintragungen Vorteile und Autobahnvignette Ermäßigungen und Steuerfreibetrag

Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel wegen 
dauerhafter Mobilitätseinschrän-
kung aufgrund einer Behinderung

Der Inhaber/die Inhaberin des  Passes

kann die Fahrpreisermäßigung 
nach dem Bundesbehindertenge-
setz in Anspruch nehmen

bedarf einer Begleitperson

Gesundheitsschädigung gem. § 2 
Abs.1 erster Teilstrich VO 303/1996 
liegt vor

Gesundheitsschädigung gem. § 2 
Abs.1 zweiter Teilstrich VO 303/1996 
liegt vor

Gesundheitsschädigung gem. § 2 
Abs.1 dritter Teilstrich VO 303/1996 
liegt vor

D1

D2

D3

ist Epileptiker/Epileptikerin

ist Träger/in von Osteosynthese-
material

ist Träger/in einer Prothese

ist „Träger/in eines Cochlear-
implantates“

ist Träger/in einer Orthese
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